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Grundsätzliche Förderungsvoraussetzungen

♦	 Das Förderobjekt liegt:
	 -  in einer Mitgliedsgemeinde einer integrierten ländlichen Entwicklung und
	 -  in einem vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) festgesetzten Fördergebiet.
♦	 Die beabsichtigten Maßnahmen entsprechen den Zielen der Dorferneuerung.
♦	 Vor dem Beginn der Maßnahmen wird ein Förderantrag gestellt.
♦	 Die schriftliche Zustimmung des ALE zum vorzeitigen Beginn der Maßnahmen liegt vor.

Was wird gefördert? Wie wird gefördert?

Ländlich-dörfliche Gebäude

Baumaßnahmen zur Um- und Wiedernutzung von Gebäuden

In Ausnahmefällen Gebäudeabbrüche inkl. Entsorgung und
dorfgerechte Ersatzbauten

♦  Fördersatz: 20% – 30%
♦  höchstens jedoch 30.000,- € Förderung je Anwesen
♦  Fördersatz bei ortsplanerisch wertvollen oder denk-
    malgeschützten Gebäuden: 30% – 60%
♦  höchstens jedoch 60.000,- € Förderung je Anwesen

Vorbereiche und Hofräume

Dorfgerechte Gestaltung von Vorbereichen und Hofräumen im 
Zusammenhang mit oben genannten Maßnahmen

♦  Fördersatz: 20% – 30%
♦  höchstens jedoch 10.000,- € Förderung je Anwesen



Ablauf der Förderung

1. Antragstellung
     ♦ Anträge erhalten Sie beim ALE, der  Gemeindeverwaltung und im Internet.
     ♦ Den Antrag sollten Sie möglichst frühzeitig stellen, am besten vor Erarbeitung eines eventuell noch notwendigen 
        Bauantrags, um Gestaltungsauflagen berücksichtigen zu können.

        Folgende Unterlagen sollten Sie beifügen:
        ♦ Kostenvoranschläge, -schätzungen, Preisanfragen, etc.
        ♦ Vorentwürfe der Planung und ggf. Skizzen zum Bauvorhaben und Bestandsfotos
        ♦ Angaben über andere beantragte Fördermittel

2. Örtliche Prüfung des Förderantrages/Bauberatung
     ♦ führt ein Mitarbeiter des ALE durch, in der Regel vor Ort.
     ♦ Bei umfangreichen, gestalterisch aufwändigen Maßnahmen schaltet das ALE einen Architekten zur Bauberatung ein. 
        Für Sie entstehen dadurch keine Kosten.

3. Schriftliche Zustimmung zum Maßnahmenbeginn
     ♦ Sie dürfen ohne schriftliche Zustimmung auf keinen Fall mit einer Maßnahme beginnen. Dabei zählt bereits ein 
        abgeschlossener Kaufvertrag oder ein erteilter Auftrag als Beginn.
     ♦ Begonnene Maßnahmen können nicht mehr gefördert werden.

4. Ausführung der Maßnahme
     ♦ Eine Förderung erfolgt nur, wenn Sie bei der Ausführung die Auflagen einhalten und Hinweise beachten.
     ♦ Die Maßnahmen sollten Sie in der Regel innerhalb von 3 Jahren nach der Zustimmung zum Maßnahmenbeginn fertig
        stellen.

5. Vorlage des Verwendungsnachweises
     ♦ Nach Abschluss der Baumaßnahme müssen Sie Originalrechnungen mit Zahlungsnachweisen einreichen: 
        bei Banküberweisung und „Home-Banking“ die Kontoauszüge, bei Barzahlungen die Kassenbons oder Quittungen 
        (mit Firmenstempel und Unterschrift).
     ♦ Pauschalrechnungen sind nicht prüfbar und werden deshalb bei der Berechnung des Förderbetrages nicht 
        berücksichtigt.
     ♦ Trennen Sie bitte Belege nach Maßnahmen bzw. Gewerken, sortieren und nummerieren Sie diese nach Datum.
     ♦ Teilen Sie dem ALE von anderen öffentlichen Stellen gewährte Zuwendungen (Zuschüsse und Förderdarlehen, 
        zinsverbilligte Darlehen, KfW-Kredite usw.) mit. Die entsprechenden Bescheide legen Sie ggf. in Kopie vor.

6. Prüfung der Maßnahme und Auszahlung von Fördergeldern
     ♦ Nach Abschluss der Baumaßnahme prüft das ALE in einem Ortstermin die Gestaltung und die Belege.
     ♦ Nach der Bereitstellung von Fördergeldern wird der Bewilligungsbescheid erlassen. Anschließend erhalten Sie Ihren 
        Zuschuss.

Wo ist der Antrag zu stellen?

Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern
Dr.-Schlögl-Platz 1
94405 Landau a.d.Isar
Tel. 09951 940 – 0

Weitere Informationen erhalten Sie bei ...
Franz-Xaver Eder   – 231
Maria Rieger         – 220
Reinhard Reif        – 217
... im Internet: www.landentwicklung-niederbayern.de
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